
Biglen 
 
 

Strassenverkehr – Verkehrsmassnahmen – Erweiterung Tempo-30-Zone 
Kreuzmatt  
 
 

Der Gemeinderat der Einwohnergemeinde Biglen verfügt, gestützt auf Artikel 3 Absatz 2 des 
Strassenverkehrsgesetzes vom 19. Dezember 1958 sowie Artikel 44 Absatz 1 und 2 der 
Strassenverordnung vom 29. Oktober 2008 mit Zustimmung des Tiefbauamtes des Kantons Bern, die 
folgenden Verkehrsbeschränkung:  
 
Auf dem Weibel – Höchstgeschwindigkeit 30 km/h 
 
Aktenauflage 
Die Akten liegen vom 28. Juni 2023 bis am 31. Juli 2023 auf der Gemeindeverwaltung, Hohle 19, 3507 
Biglen, zur Einsichtnahme auf.  
 

Inkrafttreten 
Diese Verfügung tritt nach dem Aufstellen der Signale in Kraft. 
 

Rechtsmittelbelehrung 
Gegen diese Verfügung kann gemäss Artikel 63 Absatz 1 Buchstabe a und Artikel 67 Absatz 1 des Gesetzes 
über die Verwaltungsrechtspflege vom 23. Mai 1989 während der Auflage- und Beschwerdefrist schriftlich 
Verwaltungsbeschwerde beim Regierungsstatthalteramt Bern-Mittelland, Poststrasse 25, 3071 
Ostermundigen, erhoben werden. Die Verwaltungsbeschwerde muss einen Antrag, eine Begründung, die 
Angabe von Tatsachen und Beweismitteln sowie die Unterschrift enthalten.  
 
 
3507 Biglen, 26. Juni 2023      Gemeinderat Biglen 
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